
832 der Beilagen zu:den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (822 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über den Straßenver­
kehl"sbeitrag (Straßenverkehrsbeitragsgesetz ) 

n~e Not1W.endigk.eit ,Zlur BimHth11Ullig aJhgahen­
l1echtlicher Maßnxhmen 'Fieht von der Tatsame 
aus" idJaß Idurm :d~e, '!1prungthafte Zunahme ,des 
GütlervJelikeihrs 'auf ,der Straße lerthöhte finanzidlle 
Mitvel für den Stl1aßeß!bau ullId ,dLe Straßen er­
ha1tlUiß!garufiFieibracht wer.den müssen. Der Straßen­
V'eI1k,ehI1s1beitra.g .ist JaJher eine AJbgahe lauf den 
GÜllefltralllSiport. 

Der v,onLieFiende GesettzentWlUrf s.ieht deshalb 
grUllllcLsätz,lich keilß!e Differ.e11iZliierung !in der Be­
steuerung ,der v;erscbie.denen Af\ten der ,BeförJe­
rollig rniit Kra:ftrah17Jeugen 'Vor. Da ,der Straßen­
verkeihr.sibeitIl3tg ,eine ,einiheitLiche, a~le Tunsp0l"'t­
vürgän~eerfa;ssenJ,e Abgalbe ,ist, solLen aum 
Kraftlfah17Jeuge mit a,usJäooiJschern Kennzeimen, 
d~e im LnlandBeföIIderungen ,diUrchf,ühren, der 
Be~tra.~leistlung tintlerwoclen werden. IntJernatio­
nalLe RüdtSlichten erfordern ,es, ,daß das Pr~nZlip 
der GIeichheha.llId1ung iÜn V;eI1hältnis 7JUm A·us­
land ,eing,ehra,1ten weIld.en :süll. 

Der Flilllanz- Uillld Budgetausschuß hat den :er­
wähnten Ge:setzentwurn ,~n ·seiner Sitzung am 
5. April 1978 in Verhandlung genommen. Im 
Zuge der Verhandlungen brachten die Abge­
ordneten Dr. Mus s i 1 und M ü h 1 b ach e r 
einen Abänderungsantrag ein. Zu dieser Ab­
änderung wird folgendes bemerkt: 

Zu § 2 Z. 2: 

Die Streimung der W ürte "üder der Straßen­
erhaltung" ist wegen der Xnderung der Z. 7 
erforderlich. 

Kunstätter 

Beridtterstatter 

Zu § 2 Z. 7: 

Durm diese Ergänzungen süllen ausschließlich 
zum Zwedte der Straßenerhaltung süwie der 
Wiederverwertung vün Alt- und Abfallstüffen 
(Recycling) eingesetzte Fahrzeuge beitragsfrei ge­
stellt werden. 

Zu § 2 Z. 9: 

Die Z. 9 süll dem Umstand Rechnung tragen, 
daß ein ziehendes Fahrzeug jeweils nur mit einem 
Anhänger Beförderungen durmführen kann. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 1 und 2: 

Durm die Xnderung werden die nur für 
Satllelanhänger vürgesehenen. niedrigeren Bei­
tragssätze auf alle Anhänger ausgedehnt. Hie­
durch süll vür allem dem im Vergleich zu Last­
kraftwagen geringeren Auslastungsgrad vün An­
hängern im Nahverkehr Rechnung getragen wer­
den. 

Nach einer Debatte, an der sim außer dem 
Berimterstatter die Abgeürdneten Dkfm. 
DDr.. K Ö n i g, Dr. Mus s i 1, Dkfm. Düktür 
K e i m e 1, M ii h 1 b ach e r, Dr. B r 0. e s i g k e, 
K ern, S u p pan, 's an d m eie r, Düktür 
Lei ben f r 0. s t und H i e t I süwie die Bundes­
minister Dr. An d r üs c hund Lau sec k e r 
beteiligten, wurde der Gesetzentwurf unter 
Berücksichtigung des erwähnten Abänderungs­
antrages mit Stimmenmehrheit angenümmen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz­
und Budgetaussmuß sümit den An t rag, der 
Nationalrat wülle dem an g e s chi 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

W.~en, 1978 04 05 

Dr. Tull 

Obmann 

.j. 
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2 832 der Beilagen 

/ 
Bundesgesetz vom XXXXXXX 1978 

über den Straßenverkehrsbeitrag (Straßen­
verkehrsbeitragsgesetz ) 

Der Nationalrat hat 'beschlossen: 

Gegenstand des Straßenverkehrsbeitrages 

§ 1. (1) Dem Beitrag unterliegt die Beförde­
rung von Gütern im Inland mit Fahrzeugen mit 
inländischem oder ausländischem Kennzeichen. 

(2) Fahrzeuge im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Kraftfahrzeuge und von Kraftfahrzeugen 
gezogene Anhä~ger. 

Ausnahmen von der Beitragspflicht 

§ 2. Beitragsfrei sind Beförderungen 
1. mit Kraftfahrzeugen und Anhängern, deren 

höchste zuläss,ige Nutzlast allein oder zu­
'sammen nicht mehr als 5 t beträgt; 

2. mit Fahrzeugen der Gebietskörperschaften, 
wenn die Fahrt ausschließlich für Zwecke 
des Strafvollzuges oder der Zollwach.e durch-
geführt wird; -

3. mit Heeresfahrzeugen; 
4. mit Zugmaschinen und Motorkarren samt 

Anhängern, wenn die Fahrt ausschließlich 
für Zwecke ,eines land- und forstwirtschaft­
lichen Betriebes durchgeführt wird; zum 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehö­
ren auch die Nebenbetriehe, die dem land­
und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu 
dienen bestimmt sind; 

5. mit Anhängern, die für die Beförderung 
von Schienenfahrzeugen auf der Straße ein'­
gerichtet sind und ausschli'eßlich -dafür ver-
wendet werden; -

6. im Rahmen von pienstfahrten der Organe 
der Polizei oder der Bundesgendarmerie; 

7. im Rahmen der Feuerwehr, der Müll- oder 
Fäkalienabfuhr, der Straßenerhaltung, der 
Straßenreinigung oder des Aufbringens von 
Streugut auf Straßen sowie Beförderungen 
von Alt- und Abfallstoffen; 

8. im Rahmen von nationalen oder internatio­
nalen Hilfsprogrammen in Notstandsfällen; 

9. mit Anhängern, soweit deren Anzahl die 
der ziehenden beitragspflichtigen Fahrzeuge 
desselben Beitragsschuldners (§ 4 Abs. 2) 
übersteigt und die, bezogen auf die gesamte 
Anzahl der Anhänger des Beitragsschuldners. 
die geringere höchste zulässige Nutzlast auf­
weIsen. 

Beitragssatz, Bemessungsgrundlage 

§ 3. (1) Der Beitrag beträgt für jeden ange­
fangenen Kalendermonat pro Tonne höchster 
zulässiger Nutzlast für -

I. Anhänger mit inländischem Kenn­
zeichen mit einer höchsten zuläs­
sigen Nutzlast von nicht mehr 
als 8 t ....................... S 85,-. 

2, Anhänger mit inländischem Kenn­
zeichen mit einer höchsten zuläs-
sigen Nutzlast von mehr als 8 t S 170,-,. 

3. ·a:lle übdgen Fa:hrze\llg,e mit inlän­
dischem Kennzeichen mit einer 
höchsten zulässigen Nutzlast von 
nicht mehr als 8 t ............ S 100,-. 

4. alle übrigen Fahrzeuge mit inlän­
dischem Kennzeichen mit einer 
höchsten zulässigen Nutzlast von 
mehr als 8 t ................ S 200,-. 

Bruchteile von Tonnen sind auf volle Tonnen 
aufzurunden. Für Tiefladeanhänger ist bei der 
Beförderung eines unteitbaren Gutes die Nutz­
last mit höchstens 28 t anzusetzen. 

(2) Der iBeitrag beträgt für Fahrzeuge mit 
ausländischem Kennzeichen für jedes Tonnen­
kilometer S 0,25. Das Tonnenkilometer ist das 
Produkt aus der Anzahl der Tonnen der höchsten 
zulässigen Nutzlast des Fahrzeuges und der An­
zahl der Kilometer der im Inland zurückgelegten 
Fahrtstrecke. Bruchteile von Tonnenkilometern 
sind auf volle Tonnenkilometer aufzurunden. 

(3) Der für die Güterbeförderung nach Ton­
nenkilometern festzusetzende Beitrag darf im 
Kalendermonat den ß.etrag nicht überschreiten. 
der sich bei einer Berechnung nach Abs. 1, erge­
ben würde. Dies gih nur, wenn der Beitrags-
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832 der Beilagen 

schuldner dem Zollamt die Höhe des bisher .für 
den Kalendermonat für das Fahrzeug entrich­
teten Beitrages nachweist. Beförderungen sind 
dem Kalendermonat zuzurechnen, in dem der 
Eintritt des Fahrzeuges in das Inland erfolgt. 

Beitragsschuld, Beitragsschuldner, Haftung 

§ 4. (1) Die Beitragsschuld entsteht für Beför­
derungen mit Fahrzeugen mit inländischem 
Kennzeichen mit Beginn' des Kalendermonats, 
in dem die Beförderung durchgeführt wird. Für 
Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen ent­
steht die Beitragsschuld mit ihrer Bekanntgabe; 
erfolgt der Eintritt oder Austritt 'des Fahrzeuges 
unter Verletzung zollrechtlicher Vorschriften, so 
entsteht die Beitragsschuld mit dem Grenzüber­
tritt. 

. (2) Beitragsschuldner ist der Zulassungsbesitzer 
des Fahrzeuges, bei Fahrzeugen, .die ohne Bei­
stellung eines Lenkers vermiet·et werden, der 
Mieter und bei Fahrzeugen mit ausländischem 
Kennzeich,en auch der Lenker. Der Lenk,erdes 
Fahlizeuges mit ,~usländisch<etll Kennzeichen ~i:k 
als V,ertreter deS anderen Beitragsschu1dners, 
sofern nicht dieserselbst oder ein von ihm 
schriftlich B'evoHmächDi:~tereinschre~tet. 

(3) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen 
haften für den Bieitra~ auch wenn. sie nicht 
im Eigentum des Beitragsschuldners stehen. Dies 
gilt nicht, wenn der Eigentümer oder der Ver­
fügungs'berechtigte nachweist, daß ihm die Fahr­
zeuge gestohlen oder auf andere deliktische Weise 
entzogen worden sind. 

Anzeige- und Erklärungspflicht 

§ 5. (1) Der Beitragsschuldner hat di.e Fahr­
zeuge mit inländischem Kennzeichen, mit 
welchen beitragspflichtige Güterbeförderungen 
durchgeführt werden, dem Finanzamt anzuzei­
gen. Die Anzeige ist his zum 10. des dem Ent­
stehen der Beitragsschuld folgenden Kalender­
monats auf amtlich aufgelegtem Vordruck abzu­
geben und hat den N~en und .die Anschrift 
des Beitragsschuldners, die Art, das Kennzeichen 
und die höchste zulässig;e Nutzhst ('.er Fahrzeuge 
und die zu entrichtenden Beiträge S:lmt summen­
mäßi~er Zusammenstellung zu enthalten. Fallen 
die Voraussetzungen für die Beitragspflicht weg, 
so ist dieser Umstand jeweils bis zU'm 10. des 
folgenden Kalendermonats dem Finanzamt 
schriftlich unter Vorlage eines geeigneten Nach­
weises anzuzeigen. 

(2) Der Beitragsschuldner hat für jedes abge­
laufene Kalenderjahr bis zum 31. März des dar­
auffolgenden Kalenderjahres auf amtlich aufge­
Iegtem Vor,druck eine Erlclärung .über die von 
ihm bei .der Güterlbeförderungeingesetzten Fa:hr­
zet1i~e mit inländischem Kennzeichenahzu~eben. 
In dieser Brklärung s,ind die Art, das Kennzeichen, 
di,e höchste zuläSiSl~ge Nutzlast ,der Fahrzeug.e, die 

Kalendermonate, für die eine Beitragsschuld ent­
standen ist, und die darauf entfallenden Beiträge 
samt summenmäßiger Zusammenstellung anzu­
führen. 

(3) Für Fahrzeuge mit ausländischem Kenn­
zeichen hat der Beitragsschuldner für jede bei­
tragspflichtige Beförderung dem Grenzzollamt 
eine. Beitragserklärung auf amtlich aufgelegtem 
Vopdruck abzugeben. Diese hat den Namen und 
die Anschrjft der (des) Beitragsschuldner(s), die 
Art, das Kennzeichen und die höchste zulässige 
Nutzlast der Fahrzeuge sowie die für die Be­
messung des Beitrages erforderlichen Angaben zu 
enthalten. 

Zuständigkeit und Erhebung 

§ 6. (1) Für die Erhebung des Beitrages ist 
bei Beförderungen mit Fahrzeugen mit inländi­
schem Kennzeichen das .Finanzamt zuständig, 
dem die Erhebung der Umsatzsteuer des Bei­
trag,sschuldners obliegt. Fehlt ein derartiges 
Finanzamt, so hat ·das Wohnsitzfinanzamt des 
Beitragsschuldners den Beitrag .zu erheben. Der 
vom Beitragsschuldner selbst zu berechnende Bei­
trag ist jeweils bis zum 10. des dem Entstehen 
der Beitngsschu1.d fol~end.en Ka1.endermonats an 
·da.s Finanzamt ~u entI1ich·llen. 

(2) Bei Beförderungen mit Fahrzeugen mit 
ausländischem Kennzeichen ist das Grenzzollamt 
für die Erhebung des Beitrages zuständig. Als 
Grenzzollamt gilt beim Eintritt in das Inland 
das Zollamt, bei dem die erste zollamtliche Be-

. handlung, und beim Austritt aus' dem Inland 
jenes Zollamt, bei .dem die letzte zollamtliche 
Behandlung erfolgt; in den FäHen des § 4 Abs. 1 
letzter Halhsatz gilt als Grenzzollamt jenes Zoll­
amt, das zur Erhebung der Zölle zuständig ist 
oder zuständig wäre, wenn solche zu erheben 
wären. 

(3) Das Grenzzollamt setzt den Beitrag bei 
Beförderungen mit Fahrzeugen mit ausländi­
schem Kennzeichen mit Bescheid fest. Der Beitrag 
ist' im Zeitpunkt der Entstehung der Beitrags­
schuld sofort bar zu entrichten. Wird die Abgabe 
der Beitragserklärung verweigert oder der Bei­
,trag nicht sofQrit. ,entI1ichtet, so haben die 
Organe der Zollämter das Verbringen von Fahr­
zeugen mit ausländischem Kennzeichen in das 
Inland zu untersagen oder die unverzügliche 
Rückbringung des Fahrz.euges und seiner Ladung 
in das Ausland anzuordnen. Mit der Rückbrin­
,gung ,erlischt eine bereits ,entstandene B.e~trags­
schuld. 

(4) Dem B~itI1agsschuldner ist eine Ausferti­
gung der Beitrag.serklärung auszuhändigen; er 
hat sie samt Beitragsbescheid im Inland mitzu­
führe"n und den Organen der Zoll wache, des 
öffentlichen Sicherlheitsdienstes oder der Abga­
benbehöl"d.e, in del"en Amtsbel"eich die Beförde-
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4 832 der Beilagen 

rung durchgeführt wtrod, auf V:e~l:mgen :z,ur 
Ülberprütung auszuhändigen. 

(5) Der Beitragsschuldner hat die vom Ein­
trittszollamt Ülbergebene Ausfertigung der Bei­
tragserklärung dem Austrittszollamt vorzulegen; 
dabei hat er Angaben, die zu abweichenden 
Bemessungsgrundlagen führen, durch Abgabe 
einer Beitragserklärungauf amtlich aufgelegtem 
Vordruck zu berichtigen. Das Austrittszollamt 
hat, soweit erforderlich, eine Neufestsetzung 
unter Anrechnung des vom Eintrittszollamt 
,vesngesetzten Beitrages vo~unehmen. Eine sich 
daraus ergebende Beitragsschuld ist sofort bar 
zu entrichten, eine sich ergebende überzahlung 
ist sofort zu erstatten. 

Herstellung von Gegenrecht 

§ 7. Der Bundesminister für Finanzen ist er­
mächtigt, für Beförderungen mit Fahrzeug,en mit 
ausländischem Kennzeichen den Beitrag durch 
Verordnung zu erhöhen, soweit' dies zur Erzie­
lung ,einer den Grundsätzen der Geg>enseitig­
keit entsprechenden Behandlung erforderlich ist. 
Hiebei ist auf alle Abgaben Bedacht zu nehmen, 
die im Zusammenhang mit Beförderungen mit 
Fahrzeugen mit inländischem Kennzeichen in dem 
betreffenden Staat erhoben werden. 

Abgeltung von Ermäßigungen heim Bahntrans­
port 

§ 8. (1 ) Werden von ,einem Eisenbahnunter­
nehmen für die Bahnbeförderung von Kraftfahr­
zeugen, Anhängern oder Sattelanhängern im Hin­
blick auf den zu entrichtenden Straßenverkehrs­
beitrag Ermäßigungen gewährt, so i\!lt dem Eisen-

bahnuntern'ehmen der ,dadurch entstehende Ein­
nahmenausfaJl im Ausmaß von 15%des monat­
lich zu entrichtenden Straßenverkehrsbeitrages 
pro Beförderung, j,edoch nicht mehr als der ins­
gesamt für das befö1'1derte Fahrzeug monatlich zu 
entrichtende Straßenverkehrsbeitrag, abzugelten. 

(2) Der Abgeltungsbetrag ist vom Bundesmi­
nister für Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen nach den Grund­
sätzen des Abs. 1 zu ermitteln. Im jeweiligen 
Bundesvoranschlag ist ,ein angemessener Betrag 
zur Bevorschussung des im nächsten Jahr voraus­
sichtlich anfallenden Abgeltungsbetrag,es sowie der 
zur endgültigen Abgdtung aus vergangenen Jah­
l1en noch aushaftende Restbetrag im Vergleich zur 
budgetmäßigen Vorsorge im Kapitel "Verkehr" 
zu veranschlagen. 

Schlußbestimmungen 

§ 9. (1) Der Straßenverkehrsbeitrag ist eine 
ausschließliche Bundesabgabe. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1978 
in Kraft. Es ist auf alle Vorgänge anzuwenden, 
für die die BeitragsschuM nach dem 30. Juni 1978 
entsteht. 

(3) Mit der VollziehuJlg dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesmini~ter für Finanzen, hinsichtlich 
des § 6 Ahs, 4, soweit dieser das Einschl'eiten 
von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
vorsieht, im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Inneres, hinsichtlich des § 8 im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Ver­
kehr, he traut. 
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